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KLEINE ANFRAGE 
 
des Abgeordneten Dr. Matthias Manthei, Fraktion der AfD 
 
 
Mobilfunkversorgung in Mecklenburg-Vorpommern  
 
und 

 
ANTWORT 
 
der Landesregierung 
 

 

 
1. Wieviel Prozent der Fläche Mecklenburg-Vorpommerns verfügt über 

Mobilfunkversorgung? 

 

 

 

Zur prozentualen Versorgung der Fläche Mecklenburg-Vorpommerns mit Mobilfunk liegen der 

Landesregierung keine Angaben vor. Die Netzabdeckung von Mobilfunknetzen wird von den 

Mobilfunknetzbetreibern auf ihren jeweiligen Internetseiten öffentlich zugänglich dargestellt. 

Für das Netz der Telefonica Germany GmbH & Co. OHG ist die Mobilfunkversorgung unter 

https://www.o2online.de/service/netz-verfuegbarkeit/netzabdeckung/, für das Netz der Tele-

kom Deutschland GmbH unter https://www.telekom.de/start/netzausbau und für das Netz der 

Vodafone GmbH unter https://www.vodafone.de/hilfe/netzabdeckung.html einzusehen. 

 

 

 
2. Aus welchen Gründen sind bestimmte Flächen nicht mit Mobilfunk 

versorgt?  

 

 

 

Der Ausbau der Mobilfunknetze erfolgt marktgetrieben. Die für den Mobilfunk notwendigen 

Frequenzen werden durch die Bundesnetzagentur bundesweit vergeben. Beispielsweise war im 

Jahr 2015 die Versteigerung im Bereich der 700 MHz-Frequenzen mit Auflagen für die 

Mobilfunkunternehmen verbunden.  

  

https://www.o2online.de/service/netz-verfuegbarkeit/netzabdeckung/
https://www.telekom.de/start/netzausbau
https://www.vodafone.de/hilfe/netzabdeckung.html


Drucksache 7/621 Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 7. Wahlperiode 

  

 2 

 

So müssen unter anderem 97 Prozent der Haushalte in jedem Bundesland und 98 Prozent der 

Haushalte im gesamten Bundesgebiet mit Mobilfunk versorgt werden. 

 

Nach Angaben der Mobilfunknetzbetreiber erfolgen Planung und Ausbau der Netze auch nach 

wirtschaftlichen und funktechnischen Kriterien. Versorgungslücken im Mobilfunk sind häufig 

in Gebieten zu finden, die eine geringe Besiedlungsdichte aufweisen und/oder aufgrund der 

Topografie nur kostenintensiv zu erschließen sind. 

 

 

 
3. Welche Autobahn- und Eisenbahnabschnitte sind von Funklöchern 

betroffen?  

 

 

 

Angaben zu Funklöchern an Autobahn- und Eisenbahnabschnitten liegen der Landesregierung 

nicht vor. Zu Angaben der Mobilfunkunternehmen wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen. 

 

 

 
4. Unterstützt die Landesregierung den Ausbau der Mobilfunkversorgung 

in Mecklenburg-Vorpommern?  

 

a) Wenn ja, wie? 

b) Wenn nicht, warum nicht?  

 

 

Die Fragen 4, a) und b) werden zusammenhängend beantwortet. 

 

Das Land Mecklenburg-Vorpommern fördert den Ausbau der Mobilfunknetze nicht, da der 

Ausbau marktgetrieben erfolgt. 

 


